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Brandverhalten Klasse E
Haftscherfestigkeiten nach  
Trockenlagerung ≥ 2,0 N/mm²
Haftscherfestigkeiten nach  
Wasserlagerung ≥ 2,0 N/mm²
Haftscherfestigkeiten nach  
Temperaturwechsel ≥ 2,0 N/mm²
Gefährliche Substanzen Übereinstimmung 
 mit 4.5 (EN 12004)

Reaktionsharzklebstoff
für erhöhte Anforderungen

EN 12004 R2T

Erfüllt

R2T
nach 

EN 120040098-11

auf Stahl und Aluminium

Anwendungsbereiche

■ Für innen und außen.

■ Für Wand und Boden.

■ Zum Verlegen von keramischen Flie-

sen, Platten und Mosaik.

■ Auf dichten, glatten, auch vibrieren-

den Untergründen, wie Aluminium

und Stahl (z. B. Schiffsoberdecks und

-aufbauten).

■ Auf den Ausgleichsbeschichtungen

PCI Ocean®Deck und PCI

Ocean®Cret.

■ Entspricht R2T nach DIN EN 12004.

■ Schnell und schwundfrei aushär-

tend, nach ca. 3 Stunden verfugbar,

nach ca. 12 Stunden voll belastbar.

■ Speziell für zeitbedrängte Verlege-

arbeiten, z.B. bei Sanierungen mit

nur kurzen Betriebsunterbrechungen.

■ Verformungsfähig, anpassungsfähig

bei Temperaturschwankungen und

Untergrundspannungen.

■ Sichere Haftung auf dichten, glatten

und vibrierenden Untergründen.

■ Mit MED-Zulassung im System mit

PCI Epoxigrund, PCI Nanolight und

PCI Nanofug.

Produkteigenschaften
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Anwendungstechnische Daten

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeiten.

Elastische Fugen

Materialbasis  Polyurethan, lösemittelfrei 

Komponenten  2-komponentig 

Dichte der Mischung   ca. 1,5 g/cm³ 

Farbe  Basis: weiß; 
Härter: dunkelblau

Kennzeichnung nach 
- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt (GGVSEB) 
Basis-Komponente  kein Gefahrgut 
Härter-Komponente  kein Gefahrgut 
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
Basis-Komponente  kein kennzeichnungspflichtiges Produkt 
Härter-Komponente  gesundheitsschädlich, enthält Diphenylmethan-4,4’-

diisocyanat 
Weitergehende Informationen:siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.

Lagerung  trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern; 
die Härter-Komponente muss wasserdampfdicht verschlossen
bleiben.

Lagerfähigkeit  mind. 12 Monate 

Lieferform   3-kg-Kombigebinde inkl. Härter
Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1122/5 (Sammelkarton mit 5 Gebinden)

Verbrauch  ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke 

Verwendete Zahnung 3 kg sind ausreichend für ca.
- 4 mm 1,6 m²
- 6 mm 1,3 m² 
- 8 mm 1,0 m² 
- 10 mm 0,7 m² 

Kleberbettdicke 
- minimal  1 mm 
- maximal  5 mm 

Verarbeitungstemperatur  mind. + 10 °C (Untergrundtemperatur) 

Verarbeitbarkeitsdauer*  ca. 45 Minuten 

Klebeoffene Zeit*  ca. 60 Minuten 

Aushärtezeiten* 
- begehbar nach  ca. 3 Stunden 
- verfugbar nach  ca. 3 Stunden 
- voll belastbar nach  ca. 12 Stunden 

Temperaturbeständigkeit  - 20 °C bis + 80 °C 

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53 122   4 bis 5 g/m²/Tag bei 1,5 mm Schichtdicke 

Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (µ-Wert)  ca. 4500 
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Der Untergrund muss sauber und tro-

cken sein. Schmutz, Fett, Öl, Wachs,

alte Anstriche etc. restlos entfernen.

Stahlbleche gegebenenfalls durch

Sandstrahlen entrosten und entfetten.

Der evtl. zum Schutz des Stahls erfor-

derliche Korrosionsschutzanstrich muss

vor der Verlegung durchgetrocknet sein.

Aluminium entfetten (z. B. mit PCI 

Univerdünner). Der Schmierfilm muss

restlos entfernt werden.

Untergrundvorbehandlung

Verarbeitung

Arbeitshandschuhe und bei Spritzgefahr

Schutzbrille tragen!

█1 Härter-Komponente zur Basis-Kom-

ponente geben und mit PCI Drillrührer

M 05 als Aufsatz auf eine Bohrmaschine

sorgfältig mischen. Anschließend das

Material in ein sauberes Gefäß umtop-

fen und PCI Ocean®Flex PUR noch ein-

mal durchrühren.

█2 Nach dem Anmischen PCI

Ocean®Flex PUR in kleinen Portionen

auf der Verlegefläche verteilen, damit die

Reaktionswärme abfließen kann.

█3 Zunächst mit steil gehaltener Glätte-

kelle eine dünne Schutzschicht auf den

Untergrund aufspachteln.

█4 Danach mit der Zahnspachtel so viel

PCI Ocean®Flex PUR aufkämmen, wie

innerhalb von 60 Minuten mit Keramik

belegt werden kann.

█5 Fliesen ansetzen und ausrichten.

Schwere Steinzeugplatten bzw. großfor-

matige Fliesen notfalls verkeilen.

█6 Zum wasserdichten Verlegen auf

feuchtigkeitsempfindlichen Untergrün-

den vor der Verlegung eine mindestens

1,5 mm dicke, porenfreie Schicht aus

PCI Ocean®Flex PUR auf den Unter-

grund aufspachteln. Rohrdurchgänge

werden mit PCI Pecitape® 10 × 10, Eck-

fugen und Boden/ Wand-Anschlüsse

mit PCI Pecitape 120 abgedichtet. Als

Kleber für PCI Pecitape® wird PCI

Ocean®Flex PUR verwendet.

Verfugung

Mit chemikalienbeständigem, wasser-

und urchlässigem Fugenmörtel PCI 

Durapox NT/NT plus, Fugenbreite 2 bis

20 mm.

Elastische Fugen

Eckfugen (Boden/Wand, Wand/Wand,

Wand/Decke) und Anschlussfugen (Ein-

bauteile/Fliesenbelag) elastisch mit PCI

Silcofug E oder PCI Silcoferm S ausbil-

den.

Erforderliche Zahnung der Zahn-

spachtel für feinkeramische Fliesen

Ohne Rückseitenprofil

Mit Rückseitenprofil

Fliesenformat  Zahnung 

bis 10 x 10 cm  4 mm 

bis 20 x 20 cm  6 mm 

über 20 x 20 cm  8 mm 

Fliesenformat  Zahnung 

bis 10 x 10 cm  6 mm 

bis 20 x 20 cm  8 mm 

über 20 x 20
cm und keramis-
che Spaltplatten

8 - 10 mm 

■ Nur für gewerbliche/industrielle

Verwendung!

■ Arbeitshandschuhe und bei Spritzge-

fahr Schutzbrille tragen!

■ PCI Ocean®Flex PUR nicht bei Unter-

grundtemperaturen unter + 10 °C

verarbeiten.

■ Die Keramik muss beim Verlegen tro-

cken sein (kein Kondenswasser).

■ PCI Ocean®Flex PUR darf nicht mit

Lösemitteln verdünnt werden.

■ Werkzeuge und verschmutzte Kera-

mik sofort mit PCI Univerdünner reini-

gen, im ausgehärteten Zustand nur

mechanisches Abschaben möglich.

■ PCI Ocean®Flex PUR ist mind. 12

Monate lagerfähig; trocken, nicht

dauerhaft über + 30 °C lagern. Här-

ter-Komponente muss wasserdampf-

dicht verschlossen bleiben.

■ Nass geschnittene Verlege-Materia-

lien dürfen erst nach dem Trocknen

verlegt werden.

■ Bei anschließender Verfugung mit PCI

Durapox NT / NT plus (frühestens

nach 72 Stunden) muss der Fliesen-

belag hohlraumfrei mit PCI

Ocean®Flex PUR verlegt werden.

Bitte beachten Sie
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Härter-Komponente

Enthält Diphenylmethan-4,4‘-diisocya-

nat; Hinweise des Herstellers beachten.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Reizt die Augen, Atmungsorgane und

die Haut. Sensibilisierung durch Einat-

men und Hautkontakt möglich. Berüh-

rung mit den Augen und der Haut

vermeiden. Bei Berührung mit den

Augen sofort gründlich mit Wasser ab-

spülen und Arzt konsultieren. Bei Berüh-

rung mit der Haut sofort abwaschen mit

viel Wasser und Seife. Geeignete

Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall

oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen

(wenn möglich dieses Technische Merk-

blatt oder Gebindeetikett vorzeigen).

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwen-

den. Nur für gewerbliche Verwender.

ACHTUNG: Exposition vermeiden.

Giscode: RU1
Weitere Informationen können dem PCI-
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Sicherheitshinweise

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpa-

ckungen können entsprechend dem

aufgedruckten Symbol auf der Verpa-

ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-

tier- und Erfassungskriterien sowie

aktuelle Adressen Ihrer regionalen Ent-

sorgungspartner erhalten Sie unter der

Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-

ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung/verpackungen.html.
Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-

tung heranziehen. Weitere Unterlagen

bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Österreich und in der

Schweiz anfordern.

Technisches Merkblatt Nr. 158, Ausgabe Januar 2012. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; 
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

Telefonischer PCI-

 Beratungsservice 

für anwendungs-

technische Fragen:

(0180) 5 217 217
Automatische Verbindung mit der nächstgele-
genen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min.
aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchst-
preis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:
PCI Augsburg GmbH
Fax +49 (8 21) 59 01-419
PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm
Fax +49 (23 88) 3 49-252
PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
Vulkanstrasse 110 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungs-
bereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. 
In den Technischen Merkblättern können wir nur allge-
meine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen
unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für
den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungs-
fälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungs-
bereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der
Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der 
PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt
außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen
Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuho-
len, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin
vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotogra-
fien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich
ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die ver-
traglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmuungen sind vom Empfänger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Emp-
fehlung und schließt die Verwendung anderer gleicharti-
ger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschrei-
ben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und
Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvoll-
ständige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.


